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Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

I. Gesetze und Verordnungen

Nr. 44 Geschäftsordnung des Landeskirchen-
amtes

Das Landeskirchenamt gibt sich gemäß Artikel 
58 Absatz 1 der Kirchenverfassung die folgende 
Geschäftsordnung:

Abschnitt 1: 
Allgemeines

§ 1
Zuständigkeit

(1) 1Das Landeskirchenamt ist als kirchenleitendes 
Organ der Landeskirche für die Erledigung der 
ihm durch die Kirchenverfassung, die Kirchen-
gesetze und die anderen Rechtsvorschriften 
übertragenen Aufgaben zuständig. 2Es wirkt 
dabei nach Maßgabe der Kirchenverfassung 
mit den anderen kirchenleitenden Organen zu-
sammen.

(2) 1Das Landeskirchenamt führt die laufenden 
Geschäfte der Landeskirche in eigener Ver-
antwortung. 2Es ist zuständig für alle Angele-
genheiten der Verwaltung der Landeskirche, 
soweit die Zuständigkeit nicht anderen Stellen 
übertragen ist. 3Es sorgt im Zusammenwirken 
mit anderen kirchenleitenden Organen für die 
Wahrung und Fortentwicklung des kirchlichen 
Rechts, für eine zweckmäßige Organisation der 
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Han-
novers und für eine transparente Finanzwirt-
schaft. 4Es trägt Verantwortung für theologische 
Grundsatzfragen und nimmt am Öffentlich-
keitsauftrag der Landeskirche teil.

(3) Das Landeskirchenamt hat insbesondere fol-
gende Aufgaben: 
1. Es beschließt mit dem Landessynodal-

ausschuss über Rechtsverordnungen und 
bringt Entwürfe für Kirchengesetze in die 
Landessynode ein.

2. Es bereitet Konzepte für die kirchliche Ar-
beit vor und wirkt an der Umsetzung be-
schlossener Konzepte mit.

3. Es entscheidet im Rahmen des geltenden 
Rechts und der darin vorgesehenen Be-
teiligungsverfahren über die Errichtung, 
Aufhebung, Zusammenlegung und Verän-
derung kirchlicher Körperschaften sowie 
landeskirchlicher Einrichtungen und übt 
die oberste Aufsicht über sie aus.

4. Es berät und unterstützt die kirchlichen 
Körperschaften, die Einrichtungen der 

Landeskirche und die anderen Formen 
kirchlichen Lebens sowie die anderen kir-
chenleitenden Organe bei der Erfüllung ih-
rer Aufgaben.

5. Es ist mitverantwortlich für gesamtkirch-
liche Fragen der Personalplanung, des Per-
sonaleinsatzes und der Personalentwick-
lung.

6. Es übt unbeschadet der Aufsichtsbefugnisse 
anderer Stellen die oberste Dienstaufsicht 
über die Mitarbeitenden der Landeskirche 
und der kirchlichen Körperschaften aus.

7. Es stellt den Entwurf des Haushaltsplanes 
und den Jahresabschluss der Landeskirche 
auf.

8. Es beschließt mit Zustimmung des Landes-
synodalausschusses die Grundsätze seiner 
Personalausstattung und -entwicklung.

9. Es legt der Landessynode Berichte über 
den Stand des kirchlichen Lebens und der 
kirchlichen Arbeit vor.

(4) Das Landeskirchenamt entscheidet gemäß Ar-
tikel 59 Absatz 3 der Kirchenverfassung durch 
das Kollegium oder für das Kollegium in den 
Abteilungen.

(5) Soweit es nicht durch das Kollegium entschei-
det, handelt es als oberste landeskirchliche Be-
hörde nach Artikel 58 Absatz 2 Nummer 6 der 
Kirchenverfassung.

Abschnitt 2: 
Kollegiale Leitung

§ 2
Grundsatz

(1) Die Mitglieder des Kollegiums nehmen im Rah-
men der Kirchenverfassung in gemeinsamer 
Verantwortung die dem Kollegium zugewie-
senen Aufgaben wahr.

(2)  Bei der Bearbeitung und Erledigung aller An-
gelegenheiten ist stets eine enge Zusammenar-
beit in gegenseitiger Unterrichtung, Beratung 
und Mitbeteiligung zu gewährleisten.

§ 3
Zusammensetzung des Kollegiums

(1)  Das Kollegium besteht nach Artikel 59 Absatz 
1 der Kirchenverfassung aus der Landesbischö-
fin oder dem Landesbischof als Vorsitzende 
oder Vorsitzenden, der Präsidentin oder dem 
Präsidenten, der Theologischen Vizepräsiden-
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tin oder dem Theologischer Vizepräsidenten 
und der Juristischen Vizepräsidentin oder dem 
Juristischen Vizepräsidenten als ihren oder sei-
nen Vertretungen im Amt sowie weiteren ordi-
nierten und nicht ordinierten Mitgliedern.

(2)  1Die Landesbischöfin oder der Landesbischof 
ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter 
der übrigen Mitglieder des Kollegiums. 2Sie 
oder er kann einzelne damit verbundene Auf-
gaben und Befugnisse auf die Präsidentin oder 
den Präsidenten übertragen.

§ 4
Aufgaben und Arbeitsweise

(1)  1Das Kollegium bestimmt im Rahmen des lan-
deskirchlichen Rechts und der Beschlüsse der 
anderen kirchenleitenden Organe die Ziele 
der Arbeit des Landeskirchenamtes. 2Es kann 
Grundsätze und Richtlinien für die Arbeit der 
Abteilungen aufstellen. 3Die Arbeit im Kolle-
gium dient der gegenseitigen Information und 
Beratung sowie der Beschlussfassung.

(2)  Der Entscheidung des Kollegiums sind alle An-
gelegenheiten von grundsätzlicher oder erheb-
licher theologischer, rechtlicher oder finanzi-
eller Bedeutung vorbehalten, insbesondere:
1. Entwürfe von Kirchengesetzen sowie ande-

re Vorlagen an die Landessynode;
2. Entwürfe für den Haushaltsplan der Lan-

deskirche und für Beschlüsse über die Er-
hebung von Kirchensteuern, Umlagen und 
sonstigen Abgaben;

3. Grundsätze der Personalausstattung und 
-entwicklung für das Landeskirchenamt;

4. Rechtsverordnungen;
5. Ausführungsbestimmungen zu Rechtsvor-

schriften sowie Verwaltungsvorschriften 
von besonderer Bedeutung;

6. Abschluss von Verträgen mit besonderer 
Bedeutung, vor allem mit anderen Kirchen 
und staatlichen Stellen;

7. Überschreiten von Haushaltsansätzen in 
Fällen besonderer Bedeutung;

8. Ordnungen für Einrichtungen der Landes-
kirche;

9. Stellungnahmen der Landeskirche zu Ent-
würfen von Agenden, Gesangbüchern, Pe-
rikopenordnungen und Katechismen der 
Evangelischen Kirche in Deutschland oder 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands;

10. Stellungnahmen der Landeskirche zu Ge-
setzgebungsentwürfen der Evangelischen 
Kirche in Deutschland oder der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-
lands;

11. Ernennung von Pastorinnen und Pastoren 
in einem allgemeinen kirchlichen Auftrag, 
soweit diese eine leitende Aufgabe wahr-
nehmen;

12. Ernennung anderer Mitarbeitenden, die 
eine leitende Aufgabe wahrnehmen;

13. Aufsichtsmaßnahmen nach dem Dienst- 
oder Arbeitsrecht sowie Maßnahmen nach 
dem Disziplinarrecht und nach dem Recht 
der Lehrbeanstandung;

14. Entsendung ständiger Vertretungen der 
Landeskirche in kirchliche und nicht kirch-
liche Organe;

15. Neubildung, Aufhebung oder Vereinigung 
von Kirchenkreisen;

16. Errichtung, Aufhebung und Zusammenle-
gung von Kirchenämtern sowie

17. Aufstellung und Änderung der Geschäfts-
ordnung.

(3) Das Kollegium tritt mit den Regionalbischöf-
innen und den Regionalbischöfen zu gemein-
samer Beratung von Angelegenheiten des 
kirchlichen und des öffentlichen Lebens in der 
Landeskirche zusammen.

§ 5
Sitzungen

(1) 1Die Landesbischöfin oder der Landesbischof 
führt in den Sitzungen den Vorsitz. 2Die Prä-
sidentin oder der Präsident führt den Vorsitz, 
wenn ihn die oder der Vorsitzende nicht wahr-
nimmt.

(2) 1Das Kollegium tritt in der Regel zweimal im 
Monat zu einer ordentlichen Sitzung zusammen. 
2Die Präsidentin oder der Präsident bestimmt 
die Termine der Sitzungen.

(3)  Die Präsidentin oder der Präsident kann in be-
sonderen Fällen Sitzungen einberufen; jedes 
Mitglied kann die Einberufung verlangen.

(4)  1Die Mitglieder des Kollegiums sind verpflich-
tet, an den Sitzungen teilzunehmen. 2Sie wer-
den im Falle ihrer Verhinderung durch die nach 
§ 14 Absatz 5 bestimmten Stellvertretenden 
vertreten.

(5) Die Präsidentin oder der Präsident kann zu den 
Sitzungen weitere Mitarbeitende des Landeskir-
chenamtes, Sachverständige und Gäste hinzu-
ziehen, wenn das Kollegium nicht widerspricht.

(6)  Die Direktorin oder der Direktor der Evange-
lischen Medienarbeit, die Pressesprecherin 
oder der Pressesprecher sowie die persönliche 
Referentin oder der persönliche Referent der 
Landesbischöfin oder des Landesbischofs neh-
men an den Sitzungen teil, wenn nicht das Kol-
legium im Einzelfall etwas anderes beschließt.

(7)  1Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 2Die Teil-
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nehmenden an den Sitzungen sind verpflichtet, 
über den Verlauf der Beratungen Verschwie-
genheit zu wahren, soweit die Geheimhaltung 
der Natur der Sache nach erforderlich oder vom 
Kollegium beschlossen worden ist. 3Im Übrigen 
sind die Tagesordnungen sowie die Protokolle 
der Sitzungen des Kollegs für alle Mitarbeiten-
den im Landeskirchenamt elektronisch zugäng-
lich.

§ 6
Tagesordnung

(1) 1Die Tagesordnung wird von der Präsidentin 
oder dem Präsidenten nach den Anmeldungen 
der Mitglieder aufgestellt. 2Sie oder er kann Be-
ratungsgegenstände im Benehmen mit der oder 
dem Anmeldenden zurückstellen, insbesondere 
wenn sie nicht zu den Beratungsgegenständen 
nach § 4 Absatz 2 gehören oder wenn sie ihr 
oder ihm nicht ausreichend vorbereitet erschei-
nen. 3Die Tagesordnung unterliegt der weiteren 
Beschlussfassung durch das Kollegium.

(2) 1Die Beratungsgegenstände sollen spätestens 
am fünften Arbeitstag vor dem Sitzungstag bei 
der Präsidentin oder dem Präsidenten ange-
meldet werden. 2Bei der Anmeldung sind der 
Sachgegenstand und das Beratungsziel näher 
zu kennzeichnen; in Beschlusssachen soll die 
Anmeldung einen Beschlussvorschlag mit Be-
gründung enthalten.

(3) Die oder der Vorsitzende und die Präsidentin 
oder der Präsident können im Benehmen mit 
der zuständigen Abteilungsleitung jederzeit 
Entscheidungen des Kollegiums in allen Ange-
legenheiten herbeiführen.

§ 7
Beschlüsse

(1) Das Kollegium ist beschlussfähig, wenn die 
Hälfte der Mitglieder, darunter mindestens ein 
ordiniertes und ein nicht ordiniertes Mitglied, 
anwesend sind.

(2)  Das Kollegium fasst seine Beschlüsse mit der 
Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden Stim-
men; Stimmenthaltung ist zulässig.

(3)  1Die oder der Vorsitzende sowie die Präsiden-
tin oder der Präsident können einen Beschluss, 
bevor er ausgeführt ist, spätestens aber bis zum 
Ablauf von zwei Wochen, beanstanden. 2Der 
Beschluss wird wirksam, wenn er mit Mehr-
heit der Mitglieder in einer Sitzung wiederholt 
wird, die frühestens am Tag nach der ersten Be-
schlussfassung stattfinden darf. 3Bis dahin darf 
der Beschluss nicht ausgeführt werden.

(4) 1Über die Beratungen und Beschlüsse ist ein 

Protokoll anzufertigen, das von der Präsiden-
tin oder dem Präsidenten und der oder dem 
Protokollführenden zu unterzeichnen ist. 2Die 
Protokollführung kann auch digital in einem 
Sitzungsmanagementprogramm erfolgen. 3In 
diesem Fall wird eine Kopie des genehmigten 
Protokolls in der entsprechenden digitalen Akte 
abgelegt. 4Die oder der Protokollführende be-
stimmt die Präsidentin oder der Präsident.

(5) Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Beschlüsse 
des Kollegiums nach außen zu vertreten.

(6)  Für die Ausführung der Beschlüsse ist das zu-
ständige Mitglied verantwortlich, sofern das 
Kollegium nicht anderes beschließt.

§ 8
Eilentscheidungen

1In unaufschiebbaren Angelegenheiten können 
die oder der Vorsitzende oder die Präsidentin oder 
der Präsident gemeinsam mit den Vizepräsiden-
tinnen oder den Vizepräsidenten und der zuständi-
gen Abteilungsleitung dem Kollegium vorbehaltene 
Entscheidungen gemeinsam treffen. 2Das Kollegium 
ist hierüber unverzüglich zu unterrichten.

§ 9
Ausschüsse, Arbeitsgruppen und 

Projektgruppen

1Zur Vorbereitung oder zur Begleitung der Um-
setzung von Beschlüssen kann das Kollegium stän-
dige und Ad-hoc-Ausschüsse, Arbeitsgruppen oder 
Projektgruppen bilden. 2Den Ausschüssen, Arbeits- 
oder Projektgruppen können mehrere Mitglieder, 
Mitarbeitende des Landeskirchenamtes und andere 
sachkundige Personen angehören.

Abschnitt 3: 
Aufgaben der Leitung des 

Landeskirchenamtes

§ 10
Die oder der Vorsitzende des 

Landeskirchenamtes

1Die oder der Vorsitzende des Landeskirchen-
amtes führt regelmäßig Dienstbesprechungen mit 
der Präsidentin oder dem Präsidenten und den Vi-
zepräsidentinnen oder den Vizepräsidenten durch. 
2Sie oder er ist über alle Angelegenheiten von 
grundsätzlicher Bedeutung zu unterrichten und 
kann sich die Mitwirkung bei der abschließenden 
Bearbeitung von Vorgängen vorbehalten. 3Er oder 
sie hält die Verbindung zu den anderen kirchenlei-
tenden Organen.
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§ 11
Die Präsidentin oder der Präsident

(1) Die Präsidentin oder der Präsident leitet die 
Geschäfte des Landeskirchenamtes und übt die 
der oder dem Vorsitzenden zustehenden Befug-
nisse aus, soweit sich diese oder dieser solche 
Befugnisse nicht selbst vorbehalten hat.

(2)  1Die Präsidentin oder der Präsident sorgt für 
die Organisation des Landeskirchenamtes, den 
sachgemäßen Einsatz der Mitarbeitenden sowie 
die Koordinierung der Arbeit. 2In der Wahrneh-
mung dieser Aufgaben wird sie oder er durch 
die Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten 
unterstützt.

(3) Die Präsidentin oder der Präsident entscheidet 
über die übrigen Personalangelegenheiten un-
ter Beteiligung der zuständigen Abteilungslei-
tungen.

(4) 1Die Präsidentin oder der Präsident ist über 
alle Vorgänge von grundsätzlicher Bedeutung 
zu unterrichten. 2Sie oder er kann sich über alle 
Arbeitsvorgänge unterrichten lassen und sich 
die Mitwirkung bei der abschließenden Bear-
beitung vorbehalten. 3Zur Beschleunigung des 
Geschäftsablaufes kann sie oder er die Bear-
beitung einzelner Vorgänge an sich ziehen oder 
sie einem anderen Mitglied des Kollegiums 
übertragen.

(5)  1Die Präsidentin oder der Präsident übt die Be-
fugnisse der oder des Dienstvorgesetzten über 
die Mitglieder des Kollegiums aus, soweit sie 
die Landesbischöfin oder der Landesbischof ihr 
oder ihm übertragen hat. 2Sie oder er bereitet 
die Entscheidungen vor, die dem Personalaus-
schuss nach Artikel 60 Absatz 1 und 2 der Kir-
chenverfassung und der Landesbischöfin oder 
dem Landesbischof als Dienstvorgesetzte oder 
Dienstvorgesetzten obliegen. 3Die Präsidentin 
oder der Präsident ist Dienstvorgesetzte oder 
Dienstvorgesetzter der übrigen Mitarbeitenden 
des Landeskirchenamtes. 4Sie oder er kann ein-
zelne Befugnisse auf die Abteilungsleitungen 
übertragen.

(6) Die Präsidentin oder der Präsident berät sich in 
wichtigen Fragen der Leitungsgeschäfte mit den 
Vizepräsidentinnen oder den Vizepräsidenten.

(7)  Die Präsidentin oder der Präsident wird von den 
Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten und 
den übrigen Abteilungsleitungen in der Rei-
henfolge nach deren Dienstalter vertreten.

(8)  Nach Maßgabe des Geschäftsverteilungsplanes 
leitet die Präsidentin oder der Präsident die ihr 
oder ihm übertragene Abteilung.

(9)  1Die Präsidentin oder der Präsident stellt im Zu-
sammenwirken mit den betroffenen Abteilungs-
leitungen den Geschäftsverteilungsplan auf.  

2Bei wesentlichen Änderungen ist das Kollegi-
um zu beteiligen.

(10) 1Die Präsidentin oder der Präsident ist Dienst-
stellenleitung im Sinne des Mitarbeitervertre-
tungsrechtes. 2Sie oder er führt die laufenden 
Gespräche mit der Mitarbeitervertretung. 3Bei 
grundsätzlichen Angelegenheiten beteiligt sie 
oder er das Kollegium.

(11) 1Der Präsidentin oder dem Präsidenten sind 
zur Unterstützung der Wahrnehmung ihrer 
oder seiner Leitungsaufgaben Referate und 
Stabsstellen zugeordnet. 2Der Referatsleitung 
für Personal und Zentrale Dienste obliegt die 
Erledigung der laufenden Geschäfte des Lan-
deskirchenamtes in Personal- und Organisati-
onsfragen. 3Sie handelt in enger Abstimmung 
mit der Präsidentin oder dem Präsidenten und 
hält diese oder diesen über alle wichtigen Ge-
schäftsvorgänge auf dem Laufenden.

§ 12
Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten

(1)  Die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten 
unterstützen die Präsidentin oder den Präsi-
denten in der Wahrnehmung der Leitungsge-
schäfte. 

(2) 1Die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten 
können sich über alle Arbeitsvorgänge der ih-
nen zugeordneten Abteilungen unterrichten 
lassen. 2Sie unterrichten sich gegenseitig über 
wichtige Vorgänge aus ihrem Aufgabenbereich. 
3Sie werden durch die Mitglieder des Kollegi-
ums in der Reihenfolge nach deren Dienstalter 
vertreten.

Abschnitt 4: 
Aufbau und Arbeitsweise des 

Landeskirchenamtes

§ 13
Aufbau

(1) Das Landeskirchenamt gliedert sich in Abtei-
lungen, Referate und Sachgebiete, deren Aufga-
ben und Zuständigkeiten durch den Geschäfts-
verteilungsplan bestimmt sind. 

(2) 1Den Abteilungen sind auch die Dienststellen 
mit besonderen Aufgaben im Landeskirchen-
amt sowie die Stabsstellen des Landeskirchen-
amtes zugeordnet. 2Soweit für sie keine beson-
deren Ordnungen oder Anweisungen erlassen 
sind oder werden, gelten die Bestimmungen 
dieser Geschäftsordnung entsprechend.

(3)  Absatz 1 gilt sinngemäß auch für die dem 
Landeskirchenamt unmittelbar angegliederten 
Dienststellen.
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§ 14
Abteilungen

(1) Die Abteilungen werden durch die Mitglieder 
des Kollegiums geleitet.

(2) 1In den Abteilungen werden die diesen im Ge-
schäftsverteilungsplan zugewiesenen Aufgaben 
unter Beachtung von Richtlinien und Beschlüs-
sen des Kollegiums selbstständig bearbeitet. 
2Bei der Erledigung von Angelegenheiten, die 
die Zuständigkeit anderer Abteilungen berüh-
ren, ist deren Beteiligung sicherzustellen.

(3) Die Abteilungsleitung ist für die Erfüllung der 
den Abteilungen nach dem Geschäftsvertei-
lungsplan zugewiesenen Aufgaben verantwort-
lich. 

(4) Die Abteilungsleitung hat folgende Aufgaben 
und Befugnisse:
1. Sie bestimmt im Rahmen der Beschlüsse 

und Richtlinien des Kollegiums die Ziele 
der Arbeit in der Abteilung.

2. Sie koordiniert die Sacharbeit, stellt den 
Erfahrungs- und Informationsaustausch si-
cher und sorgt für den zügigen Geschäfts-
ablauf.

3. Sie sorgt für die notwendige Beteiligung 
anderer Abteilungen durch Kenntnisgabe 
oder Einholung der Mitzeichnung, soweit 
dies der Sache nach geboten ist.

4. Sie kann sich über alle Arbeitsvorgänge in 
der Abteilung unterrichten lassen.

5. Sie ist Fachvorgesetzte der Mitarbeitenden 
der Abteilung und hat für die Bearbeitung 
der ihnen zugewiesenen Aufgaben Wei-
sungsbefugnis.

6. Sie kann zur Beschleunigung des Ge-
schäftsablaufes die Bearbeitung einzelner 
Vorgänge an sich ziehen oder sie einer oder 
einem anderen Mitarbeitenden der Abtei-
lung übertragen.

7. 1Sie übt die von der Präsidentin oder dem 
Präsidenten nach § 11 Absatz 5 übertra-
genen Befugnisse der Dienstaufsicht aus. 
2Im Übrigen bleibt die Dienstaufsicht der 
Präsidentin oder des Präsidenten unbe-
rührt.

(5)  1Die Abteilungsleitung wird in der Leitung der 
Abteilung durch eine Referatsleitung vertreten. 
2Das Nähere regelt der Geschäftsverteilungs-
plan.

§ 15
Referate

(1) 1Die Referatsleitung leitet ein Referat und be-
arbeitet die ihr im Geschäftsverteilungsplan 
zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der Wei-

sungen der Abteilungsleitung selbstständig. 
2Bei Bedenken gegen die rechtliche Zulässig-
keit einer Weisung der Abteilungsleitung hat 
sich die Referatsleitung an die Präsidentin oder 
den Präsidenten zu wenden, die oder der ab-
schließend entscheidet.

(2) Die Referatsleitung übt die Fachaufsicht über 
die Mitarbeitenden ihres Arbeitsbereiches aus 
und kann insoweit Weisungen erteilen.

(3) 1Einem Referat können weitere Referentinnen 
oder Referenten zugewiesen werden. 2Sie bear-
beiten die ihnen im Geschäftsverteilungsplan 
übertragenen Aufgaben im Rahmen der Wei-
sungen der Abteilungsleitung oder der Refe-
ratsleitung selbstständig. 

§ 16
Sachgebiete

(1) Die Sachgebietsleitung, die Sachbearbeiterin 
oder der Sachbearbeiter bearbeitet die ihr oder 
ihm im Geschäftsverteilungsplan übertragenen 
Aufgaben im Rahmen der Weisungen der Ab-
teilungsleitung und der Referatsleitung selbst-
ständig.

(2) Die Sachgebietsleitung, die Sachbearbeiterin 
oder der Sachbearbeiter ist gegenüber den Mit-
arbeitenden, die ihr oder ihm zugeordnet sind, 
weisungsberechtigt.

(3) Hält die Sachgebietsleitung, die Sachbearbeite-
rin oder der Sachbearbeiter eine Entscheidung 
der Referatsleitung, die das eigene Sachgebiet 
betrifft, für rechtlich unzulässig, hat sie oder er 
sich an die Abteilungsleitung zu wenden, die 
abschließend entscheidet.

Abschnitt 5: 
Organisation des Landeskirchenamtes

§ 17
Geschäftsorganisation

(1) Die Präsidentin oder der Präsident stellt für das 
Landeskirchenamt unter Berücksichtigung der 
Bestimmungen dieser Geschäftsordnung die 
erforderlichen Pläne auf, insbesondere den Ge-
schäftsverteilungsplan nach § 11 Absatz 9.

(2) 1Die weiter erforderlichen Ordnungen erlässt 
die Präsidentin oder der Präsident im Zusam-
menwirken mit den Vizepräsidentinnen oder 
Vizepräsidenten. 2Bei wesentlichen Ände-
rungen ist das Kollegium zu beteiligen.
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Abschnitt 6: 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 18
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 
1. Januar 2020 in Kraft.

(2)  Gleichzeitig treten dieser Geschäftsordnung 
entgegenstehende Bestimmungen, insbesonde-
re die Geschäftsordnung des Landeskirchen-
amtes vom 23. April 2010 (Kirchl. Amtsbl. S. 
44), die zuletzt am 10. Juni 2013 geändert wor-
den ist (Kirchl. Amtsbl. S. 96), außer Kraft.

H a n n o v e r, den 14. Januar 2020

Das Landeskirchenamt

D r.  S p r i n g e r

Nr. 45 3. Verordnung mit Gesetzeskraft 
zur Änderung der Verordnung mit  
Gesetzeskraft zur Sicherung der 
Handlungsfähigkeit der kirchlichen  
Körperschaften 

Vom 5. November 2020

Der Landessynodalausschuss hat aufgrund des 
Artikels 71 der Kirchenverfassung vom 16. Mai 
2019 (Kirchl. Amtsbl. S. 31) die folgende Verord-
nung mit Gesetzeskraft beschlossen:

Artikel 1

§ 4 der Verordnung mit Gesetzeskraft zur Siche-
rung der Handlungsfähigkeit der kirchlichen Kör-
perschaften vom 19. März 2020 (Kirchl. Amtsbl. S. 
74), die zuletzt durch Verordnung mit Gesetzeskraft 
vom 3. September 2020 (Kirchl. Amtsbl. S. 120) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 bis 5 

eingefügt:
„(2) Abweichend von § 18 Absatz 4 KKO kann 

zu einer Tagung der Kirchenkreissynode 
auch auf elektronischem Weg eingeladen 
werden.

(3) 1Einer persönlichen Anwesenheit der Mit-
glieder bei einer Tagung der Kirchen-
kreissynode steht es gleich, wenn alle oder 
einzelne Mitglieder durch eine zeitgleiche 
Übertragung von Bild und Ton oder Ton mit 
Hilfe geeigneter technischer Hilfsmittel an 
einer Tagung der Kirchenkreissynode teil-
nehmen. 2Dabei ist sicherzustellen, dass alle 
an der Tagung teilnehmenden Mitglieder 

insbesondere durch Wortmeldungen, Anträ-
ge sowie offene und geheime Abstimmungen 
und Wahlen ihre Rechte wahrnehmen kön-
nen. 3Anstelle einer geheimen Abstimmung 
oder Wahl nach Satz 2 kann eine Abstim-
mung oder Wahl mit einem Brief durchge-
führt werden, der aus einem Stimmzettel, 
einem Stimmzettelumschlag und einem mit 
dem Absender versehenen Briefumschlag 
besteht. 4Der Stimmzettelumschlag mit dem 
Stimmzettel ist zu verschließen und mit dem 
Briefumschlag dem Vorstand der Kirchen-
kreissynode zuzuleiten. 5Bei der Auszählung 
der Stimmen müssen mindestens zwei Mit-
glieder des Vorstandes der Kirchenkreissy-
node ständig anwesend sein. 6Die Auszäh-
lung kann zu Beweiszwecken aufgezeichnet 
werden. 7Das Ergebnis der Auszählung ist 
den Mitgliedern der Kirchenkreissynode 
unverzüglich mitzuteilen. 

(4) 1Über die Form einer Tagung entscheidet 
der Vorstand der Kirchenkreissynode im 
Zusammenhang mit der Festlegung von 
Ort, Zeit und Tagesordnung einer Tagung 
nach § 18 Absatz 3 Satz 1 KKO im Beneh-
men mit dem Kirchenkreisvorstand. 2Wurde 
bereits zu einer Tagung der Kirchenkreis-
synode eingeladen, kann der Vorstand der 
Kirchenkreissynode im Benehmen mit dem 
Kirchenkreisvorstand für den vorgesehenen 
Termin eine andere Form der Tagung festle-
gen und dies mit einer Frist von mindestens 
einer Woche den Mitgliedern der Kirchen-
kreissynode mitteilen. 3Für diese Mitteilung 
gilt Absatz 2 entsprechend. 

(5) Die Öffentlichkeit einer Tagung der Kir-
chenkreissynode nach Absatz 3 soll durch 
eine Veröffentlichung der Niederschrift, 
durch eine öffentliche Berichterstattung 
über den Inhalt der Beratungen vor und 
nach der Tagung oder durch eine gleichzei-
tige oder zeitversetzte Bild- und Tonüber-
tragung gewährleistet werden.“

2. Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 6. 

Artikel 2

Diese Verordnung mit Gesetzeskraft tritt am  
6. November 2020 in Kraft. 
 
Ha n nover, den 5. November 2020

Der Landesbischof
der Evangelisch-lutherischen

Landeskirche Hannovers

Meister
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Nr. 46 Aufhebung der Evangelisch-luthe-
rischen Kapellengemeinde Bavenstedt

Urkunde

Gemäß Artikel 10 Nr. 2 Satz 2 des Kirchenge-
setzes über die Neuordnung und Unterstützung der 
regionalen Zusammenarbeit von Kirchengemeinden, 
§ 87 Absatz 2 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 der 
Kirchengemeindeordnung ordnen wir Folgendes an:

§ 1

(1) Die Evangelisch-lutherische St.-Martin-Kapel-
lengemeinde Bavenstedt in Hildesheim in der 
Evangelisch-lutherischen St.-Andreas-Kirchen-
gemeinde Harsum in Harsum (Kirchenkreis 
Hildesheim-Sarstedt) wird aufgehoben.

(2) Die Evangelisch-lutherische St.-Andreas-Kir-
chengemeinde Harsum ist Rechtsnachfolgerin 
der Evangelisch-lutherischen St.-Martin-Kapel-
lengemeinde Bavenstedt.

§ 2

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

H a n n o v e r, den 6. November 2020

Das Landeskirchenamt

In Vertretung:

( L . S . )  D r.  K rä mer

Nr. 47 Aufhebung der evangelisch-luthe-
rischen Kapellengemeinden Gollern 
und Höver

Urkunde

Gemäß Artikel 10 Nr. 2 Satz 2 des Kirchenge-
setzes über die Neuordnung und Unterstützung der 
regionalen Zusammenarbeit von Kirchengemeinden, 
§ 87 Absatz 2 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 der 
Kirchengemeindeordnung ordnen wir Folgendes an:

§ 1

Die Evangelisch-lutherische Kapellengemein-
de Gollern in Bad Bevensen und die Evangelisch-
lutherische Kapellengemeinde Höver in Weste in 
der Evangelisch-lutherischen Matthäus-Kirchen-
gemeinde Römstedt in Römstedt (Kirchenkreis 

Uelzen) werden aufgehoben. Die Evangelisch-lu-
therische Matthäus-Kirchengemeinde Römstedt ist 
Rechtsnachfolgerin der nach Satz 1 aufgehobenen 
Kapellengemeinden.

§ 2

Aus dem Grundvermögen der Evangelisch-lu-
therischen Kapellengemeinde Gollern (Dotation 
Kapelle) gehen die folgenden Grundstücke auf die 
Evangelisch-lutherische Matthäus-Kirchengemein-
de Römstedt (Dotation Kirche) über:

Grundbuch Blatt Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha

Gollern 47 Gollern 2 258/23 0,1954

Gollern 47 Gollern 2 192/1 0,1478

§ 3

(1) Aus dem Grundvermögen der Evangelisch-lu-
therischen Kapellengemeinde Höver (Dotation 
Kirche), im Grundbuch als „Ev.-Luth. Kirchen-
gemeinde Höver (Kirche)“ bezeichnet, gehen 
die folgenden Grundstücke auf die Evangelisch-
lutherische Matthäus-Kirchengemeinde Röm-
stedt (Dotation Kirche) über:

Grundbuch Blatt Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha

Höver 126 Höver 1 4/1 0,5103

Höver 126 Höver 1 35 1,5423

Höver 126 Höver 2 68 0,1350

Höver 126 Höver 2 205/135 0,1175

Höver 126 Höver 2 234/122 0,1654

(2) Aus dem Grundvermögen der Evangelisch-lu-
therischen Kapellengemeinde Höver (Dotation 
Küsterei), im Grundbuch als „Ev.-luth. Kir-
chengemeinde (Küsterei) Höver“ bezeichnet, 
gehen die folgenden Grundstücke auf die Evan-
gelisch-lutherische Matthäus-Kirchengemeinde 
Römstedt (Dotation Kirche) über:

Grundbuch Blatt Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha

Höver 97 Höver 2 27 0,0064

Höver 97 Höver 2 45 0,3931

Höver 97 Höver 2 99 0,5409

Höver 97 Höver 2 100 0,0470

Höver 97 Höver 3 6/1 0,9272

Höver 97 Höver 3 73/40 1,8216

Höver 97 Höver 4 20/4 1,0997

Höver 97 Höver 4 41 2,0684

(3) Aus dem Grundvermögen der Evangelisch-lu-
therischen Kapellengemeinde Höver (Dotation 
Pfarre), im Grundbuch als „Ev.-luth. Kirchen-

II. Verfügungen
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gemeinde Höver (Pfarre)“ bezeichnet, gehen 
die folgenden Grundstücke auf die Evangelisch-
lutherische Matthäus-Kirchengemeinde Röm-
stedt (Dotation Pfarre) über:

Grundbuch Blatt Gemarkung Flur Flurstück Fläche/ha

Höver 127 Höver 1 44 2,9871

Höver 127 Höver 1 14/1 0,5620

Höver 127 Höver 2 66/1 1,9713

Höver 127 Höver 3 90/4 1,0475

Höver 127 Höver 4 40 3,6323

§ 4

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

H a n n o v e r, den 6. November 2020

Das Landeskirchenamt

In Vertretung:

( L . S . )  D r.  K rä mer
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IV. Stellenausschreibungen

Hinweis:
Nach der Neufassung von § 8 des Pfarrstellenbesetzungsgesetzes (PfStBG; vgl. Seite 158 im Kirchl. Amts-
bl. Nr. 6/2010) werden Pfarrstellen seit Januar 2011 rechtsverbindlich nur noch im Internet unter

www.freie-pfarrstellen.de 

ausgeschrieben. Die ausgeschriebenen Stellen erscheinen dort zum 1. jeden Monats. 
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